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Anhang «Softwareentwicklung und -pflege»
vom [DATUM]
[bookmark: Vertragsbetreff]zum [Rahmenvertrag oder Bestellung betreffend …]
Gegenstand
Der vorliegende Anhang regelt
die Entwicklung, Pflege und Weiterentwicklung von Individualsoftware;
die Pflege, von Standardsoftware; und
die Lizenzierung der Software;
Kongruenz zu Supportleistungen
Für das formelle Vorgehen bei der Störungsbehebung im Rahmen der Supportorganisation der Leistungserbringerin, wird auf den Anhang «Support» verwiesen.
Die Leistungserbringerin stellt mit ihren technischen Fachpersonen sicher, dass namentlich folgende Pflegeleistungen kongruent zu den Leistungen gemäss Anhang «Support» erbracht werden:
1. Erarbeitung von dauerhaften Lösungen oder Workarounds für Incidents;
Diagnostik für die Erkennung von Problems; 
Erarbeitung von dauerhaften Lösungen oder Workarounds für Problems;
Dokumentation aller Arbeitsschritte im entsprechenden Incident oder Problem, insbesondere unter Angabe von Lösungsbeschreibungen;
Dokumentation von Known Errors in der KEDB unter Angabe von Lösungsbeschreibungen und Handlungsanweisungen.
Entwicklung
Die Leistungserbringerin entwickelt für das KAIO die Software X. Die Entwicklung der Software wird mit separater Bestellung des KAIO abgerufen. Für die technische Spezifikation der Software sowie die Vergütung der Entwicklungsleistungen wird auf diese Bestellung verwiesen.
Die Leistungserbringerin betreibt nach Abschluss der Entwicklungsarbeiten die Software X für das KAIO «as a Service». Nach Abschluss der Entwicklung wird die technische Spezifikation des Betriebs in einem separaten Anhang «TS Betrieb» festgelegt und der Anhang «Preisblatt» um die Kosten des Betriebs ergänzt.
Pflege, und Weiterentwicklung
Die Leistungserbringerin pflegt die Software X. Hierzu zählt insbesondere die korrektive, adaptive, und perfektionierende Softwarepflege.
Die Weiterentwicklung der Software X erfolgt ausschliesslich auf Bestellung des KAIO. Die hierzu notwendigen Leistungen sind in der entsprechenden Bestellung festzulegen. Die Vergütung erfolgt nach Massgabe der Bestellung.
Die Leistungserbringerin testet die Software X nach Anpassungen im Rahmen der Pflege und Weiterentwicklung auf seine Funktionalität. Sie hat dabei jeweils Folgendes sicherzustellen: [Planung, Testabdeckung, Durchführung, Testnachweise, Dokumentation, Reporting, etc.]
Planung
Jahresplanung
Die Leistungserbringerin stellt sicher, dass sie jeweils spätestens im vierten Quartal eines Kalenderjahres eine mit dem KAIO abgestimmte Jahresplanung für das folgende Kalenderjahr vornimmt.
Releaseplanung
[Planung, Dokumentation, etc.]
Gremien
[Periodizität, Umfang, Teilnehmende, etc.]. Jede Partei trägt seine Mitwirkungskosten selbst.
Lizenzen
Die Leistungserbringerin setzt zur Leistungserbringung folgende Software von Dritten ein:
	
	Softwarebezeichnung
	Hersteller

	a
	[…]
	[…]

	b
	[…]
	[…]



Die Leistungserbringerin hat für die Software in der Regel selbst die notwendigen Lizenzen zu erwerben und dem KAIO eine entsprechende Unterlizenz zu erteilen. In Ausnahmefällen können die Parteien schriftlich ein anderes Vorgehen vereinbaren.
Die Lizenzkosten für die Drittsoftware sind im Servicepreis enthalten und nicht separat verrechenbar.

 Open-Source-Software
Die Leistungserbringerin darf im Rahmen der Leistungserbringung Open-Source-Software verwenden,
1. wenn sie den Quellcode der Software nicht ohne Zustimmung des KAIO selbst weiterverbreitet; und
wenn sie sicherstellt, dass die Lizenzbedingungen der verwendeten Open-Source-Software die zweckgemässe Verwendung der Software durch das KAIO nicht beeinflusst (insbesondere im Falle von sog. «Copyleft»).
Die Leistungserbringerin ist verpflichtet, dem KAIO jegliche Benutzung von Open-Source-Software oder Teilen davon zu melden.
Prozesse
	
	Anforderung
	Beschreibung

	a
	Change- und Releasemanagement
	Dieser Prozess kann durch die Prozesse «Incident Management» «Problem Management» im Sinne des Anhangs «Support» oder durch eine separate Bestellung durch das KAIO ausgelöst werden.

1. Der Service Manager [X] formuliert einen Change.
2. Die Leistungserbringerin schätzt den Aufwand für die Umsetzung des Changes.
3. Die Leistungserbringerin erstellt eine Offerte mit Kostendach für das KAIO.
4. Das KAIO entscheidet über die Umsetzung anhand der Offerte
5. Das KAIO setzt eine Bestellung an die Leistungserbringerin ab.
6. Die Leistungserbringerin realisiert den Change nach Massgabe der Bestellung.

Der Inhalt von Releases wird von der Leistungserbringerin in Abstimmung mit KAIO definiert.

[Prozessbeschreibung]




Rollen
Für die Entwicklung, Pflege und Weiterentwicklung der Software werden von der Leistungserbringerin Personen in den Rollen gemäss Anhang «Preisblatt» eingesetzt. Auf Bestellung durchgeführte Leistungen sind nach Massgabe der entsprechenden Bestellung separat verrechenbar.
[Falls individuelle Rollenbeschriebe erstellt wurden, können diese hier eingefügt werden. Es ist aber sicherzustellen, dass möglichst keine Redundanzen zu den Rollen im Preisblatt entstehen.]
Escrow-Regelung
[…]
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